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Köln, den 11.07.2025 
 

Pressemitteilung 
 

Heutige Debatte zur Aussetzung des Familiennachzug: Kölner 
Flüchtlingsrat kritisiert reine Symbolpolitik 

 
Am heutigen Freitag, 11. Juli 2025, steht im Bundestag erneut der 
Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten auf der Tagesordnung. 
Der Gesetzentwurf der Koalition wird beraten und namentlich abgestimmt. 
 
Um gerade einmal maximal 12.000 Visa geht es – und diese wurden in der 
Regel nicht genutzt – und doch ist der neuen Bundesregierung die 
Aussetzung des Familiennachzugs so wichtig, dass sie dafür den Grundsatz 
der Familieneinheit zur Disposition stellt.  
 
Der Kölner Flüchtlingsrat kritisiert die Symbolpolitik des Vorhabens, welche 
keinerlei Entlastung mit sich bringen wird. 
 
„Die Probleme in den Kommunen entstehen nicht durch 12.000 Visa pro 
Jahr, sondern durch fehlende Ressourcen, Wohnraum und Unterstützung. 
Dies sind gesamtgesellschaftliche Probleme, die aktuell durch eine 
massive Kürzungspolitik und eine Verschleppung des sozialen 
Wohnungsbaus verstärkt werden.“, so xy vom KFR.  
Zudem sei zu erwarten, dass viele Betroffene werden vor den 

Verwaltungsgerichten Klage einreichen werden. 
 
Die vereinbarte Härtefallregelung wird dabei kaum zur Wirkung kommen. 
„Bereits 2016–2018 zeigte sich: Härtefallverfahren sind hochkomplex, 
äußerst langwierig und häufig unklar geregelt. Faktisch haben wir bis heute 
so gut wie nie Nachzüge über den §22 AufenthG dokumentieren können.“, 
so xy vom KFR. 
 
Zudem ist zu beachten: Wartezeiten auf Termine in Botschaften dauern oft 
über ein Jahr; eine Aussetzung verschärft diese Lage massiv. 
„Das bedeutet, dass mit Inkrafttreten des Gesetzes eine Vielzahl an 
Menschen, die bereits seit geraumer Zeit im Verfahren sind, von einen auf 
den anderen Tag die Chance auf einen Nachzug verlieren“, erklärt xy.  
 
Wer ist von der Regelung betroffen? „Rund 80% der Nachziehenden sind 
Frauen oder Kinder.“, so xy.  
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